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Verordnung  über  den  Betrieb  der  Gasversorgung Gemeinde  Thalwil

A. Allgemeine  Bestimmungen

Art.  1 Zweck  und  Geltungsbereich

Diese  Verordnung  regelt  Planung,  Bau,  Betrieb  und Unterhalt  der  Gasversorgungs-

anlagen  und  die  Finanzierung  der  Gasversorgung  sowie  der  gasbezogenen

Energieanlagen.  Vorbehalten  bleiben  übergeordnete  Vorschriften.

Art.  2 Zuständigkeit  und  Aufgaben  der  Gemeinde

Die  Gasversorgung  Thalwil  ist ein  betriebswirtschaftIich  geführter  Betrieb  der

Politischen  Gemeinde  Thalwil.  Sie steht  unter  der  Aufsicht  und Verwaltung  des

Gemeinderates  bzw.  der  zuständigen  Kommission.

Art.  3 Versorgungsgebiet

'  Die  Gasversorgung  stellt  die  Versorgung  mit  Gas  innerhalb  der  Gemeindegebiete

Thalwil,  Rüschlikon,  Oberrieden  und  Langnau  am  Albis  sicher.

2 Die  Gasversorgung  kann  auch  Liegenschaften  oder  Gebiete  in  weiteren

Gemeinden  über  eigene  oder  fremde  Netze  mit  Gas  beliefern.

3 Die  Gasversorgung  passt  das  Versorgungsgebiet  aufgrund  der  jeweils  aktuellen

Vorgaben  des  Kantons  und  der  Gemeinden  sowie  aufgrund  von

WirtschaftlichkeitsüberIegungen  laufend  an.

Art.  4 Umfang  der  Versorgung

Die Gasversorgung  liefert  in ihrem  Versorgungsgebiet  nach  Leistungs-fähigkeit  ihrer

Anlagen  Gas  für  Haushalte,  Gewerbe  und  Industrie  zu  den  jeweiligen

Tarifbestimmungen.

Art.  5 Strategische  Energieversorgungsplanung

Die zuständige  Kommission  ist für die  strategische  EnergieversorgungspIanung

zuständig.

Art.  6 Allgemeine  Anschluss-  und  Lieferbedingungen

Der  Gemeinderat  erlässt  auf  Antrag  der  zuständigen  Kommission  die  Allgemeinen

Anschluss-  und  Lieferbedingungen.  Diese  regeln  das  Verhältnis  zwischen  der

Gasversorgung  und  ihren  Kunden  bzw.  den  Grundeigentümern.

Art.  6a ')  Zählerfernauslesung  und  Datenschutzbestimmung

I Der  Gemeinderat  ist  verpflichtet,  ein  detailliertes  technisches  und

organisatorisches  Datenschutzkonzept  auszuarbeiten  und  zu gewährleisten,  so

dass  die  rechtlichen  Vorgaben  bei  der  Anwendung  von  Smart  Metering,

insbesondere  im  Bereich  des  Datenschutzes  (Datenvermeidung,

Datensparsamkeit  und  Datensicherheit),  jederzeit  eingehalten  werden.

2 Die  Gasversorgung  ist  berechtigt,

Zählerfernauslesung  festzustellen.

die Gaszählerstände mittels

3 Die  Gasversorgung  entscheidet  über  die  Art  der  Messeinrichtung.  Sie  kann  für  die

Erfassung  der Verbrauchsdaten  und  für den  sicheren,  leistungsfähigen  und

effizienten  Netzbetrieb  bei  Liegenschaften  der  Kundschaft  und

GasversorgungsanIagen  intelligente  Messsysteme  (sogenanntes  Smart  Metering)

oder  Zähleraufsätze  (Clip  on)  einsetzen.
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Verordnung  über  den  Betrieb  der  Gasversorgung Gemeinde  Thalwil

4 Die  Gasversorgung  muss  der  Kundschaft  auf  Anfrage  die  technischen

Spezifikationen  ihrer  GaszähIer/GaszähIeraufsätze  bekanntgeben.

5 Kann  ein intelligentes  Messsystem  oder  ein  Zähleraufsatz  nicht  installiert  werden,

weil  eine  Kundin  oder  ein  Kunde  dessen  Einsatz  verweigert,  darf  die

Gasversorgung  die  dadurch  entstehenden  Mehrkosten  der  Messung  und

Ablesung,  vom  Zeitpunkt  der  Verweigerung  an, individuell  in Rechnung  stellen.

6 Die  Gasversorgung  bearbeitet  nur  Daten,  die  für

a. die Erbringung  der  Dienstleistungen,

b. die  Abwicklung  und  Pflege  der  Kundebeziehung,

c. die  betriebliche  Sicherheit  sowie

d. die  Rechnungsstellung

benötigt  werden.

7 Wird  eine  Leistung  von  der  Gasversorgung  gemeinsam  mit Dritten  erbracht  so

kann  die Gasversorgung  diesen  Dritten  Daten  über  den  Kunden  bekannt  geben,

insoweit  dies  für  die  Erbringung  der  Leistung  notwendig  ist.

a Im Rahmen  der  Bearbeitung  von Personendaten,  die für  den  Abschluss  eines

Vertrags  notwendig  sind,  kann  die  Gasversorgung  den  Behörden  oder

Unternehmen,  die mit der  Kreditauskunft  oder  dem  Inkasso  betraut  sind,  Daten
übergeben,  sofern  dies  zur  Prüfung  der  Kreditwürdigkeit  oder  zur  Geltendmachung

von  Forderungen  erfolgt.

9 Die  Gasversorgung  darf  Daten  für  Marketingzwecke  bearbeiten.  Der  Kunde  kann

die  Bearbeitung  seiner  Daten  für  Marketingzwecke  mittels  schriftlicher  Mittelung  an

die  Gasversorgung  jederzeit  untersagen.

'o Die  erfassten  Zählerstände  werden  von  der  Gasversorgung  ausgewertet  und  über

den  Zeitraum  von  10 Jahren  archiviert.

Aft.  7 Tarif

Der  Gemeinderat  erlässt  auf  Antrag  der  zuständigen  Kommission  den  Tarif,  gestützt

auf  Art.  22 der  Gemeindeordnung.

B.

Art.  8

GasversorgungsanIagen

Versorgungsanlagen

Versorgungsanlagen  sind die für Übernahme,  Speicherung,  Verteilung  und den

Transport  des  Gases  notwendigen  Bauten  und  Einrichtungen  (Bauwerke,

Leitungsnetz,  Fernwirksystem  und  Siphonanlagen,  Absperrorgane  usw.).  Sie  stehen

im Eigentum  der  Gasversorgung  Thalwil.

Art.  9 Erstellung,  Betrieb  und  Unterhalt

Die Anlagen  sind  nach  den Bestimmungen  der  zuständigen  eidgenössischen  und

kantonalen  Instanzen  sowie  der  technischen  Richtlinien  des SVGW  zu  planen,

auszuführen,  zu betreiben  und  in Stand  zu halten.

C.

Aft.  IO

Hausanschlussleitung

Definition  und  Eigentum

1 Als  HausanschIussIeitung  wird  die  Leitung  von  der  Versorgungsleitung  bis und  mit
Hauptabsperrarmatur  im Haus  bezeichnet.
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2 Eigentümer  der  HausanschIussIeitung  ist der  Eigentümer  des  angeschlossenen

Grundstücks  bzw.  der  DurchIeitungsberechtigte.

3 FürjedenNeuanschIussistderGasversorgungeinAnschIussgesucheinzureichen

D.

Art.  Il

Finanzierung

EigenwirtschaftIichkeit

Die Gasversorgung  hat  ihre  Aufgaben  (Bau,  Betrieb,  Instandhaltung,  Erneuerungen

usw.)  finanziell  selbsttragend  zu  erfüllen.  Massgebliche  Aufwendungen  sind

insbesondere  für:

a)  Einkauf  und  Verkauf  von  Gas;

b)  Planung,  Projektierung,  Erstellung,  Dokumentation,  Betrieb,
lnstaIIationskontroIle,  Unterhalt  und  Substanzerhaltung  der  Infrastruktur
einschliesslich  Kapitalkosten  (Verzinsung  und  Abschreibungen);

c)  Steigerung  des  Anteils  erneuerbarer  Gase  in gasversorgten  Liegenschaften,
sofern  dies  für  die Erreichung  der  energetischen  Vorgaben  der  Gemeinden

sinnvoll  ist;

d)  Aus-  und  Weiterbildung  des  Personals;

e)  ÖffentIichkeitsarbeit  und  Beiträge  an Fachverbände;

f)  technologische  Weiterentwicklungen  der  Anlagen;

g)  Qualitätssicherung  und  -überwachung;

h)  Bildung  einer  angemessenen  Betriebsreserve  zum  Ausgleich  von

Preisschwankungen  beim  Einkauf  von  Gas;

i) finanzielle  Vergütung  an  die  Gemeinde  Thalwil  als  Eigentümerin  zur

Abdeckung  des  unternehmerischen  Risikos.  Diese  wird  auf  die

Erdgasabsatzmenge  erhoben  und  beträgt  O.3 Rp./kWh.

Art.  12 Kostendeckung

Die  Kostendeckung  wird  erreicht  durch:

a)  die  Erhebung  von  Beiträgen  an die  Infrastruktur;

b)  die  Verrechnung  von  Energie,  Leistung,  Netznutzung  und  Grundgebühr;

Art.  13

c)  die  Abgeltung  betriebsfremder  Leistungen.

Kostentragung  Hauptleitungen  und  Versorgungsleitungen

Die  Kosten  für  die  Erstellung  der  Haupt-  und  VersorgungsIeitungen  trägt  in der  Regel

die Gasversorgung.

Art.14 Kostentragung  HausanschIussleitung

Die Kosten  der  HausanschIussIeitung,  mit Absperrorgan,  Regelventil  und Zähler

sowie  Anschluss  an das  Verteilnetz,  sind  von  den  Grundeigentümern  zu tragen.
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Art.  15 Festsetzung  der  Entgelte

Die  Höhe  der  einzelnen  Beiträge,  Gebühren  und  Preise  ist im separaten  Tarif  geregelt.

Der  Tarif  wird  auf  Antrag  der  zuständigen  Kommission  vom  Gemeinderat  festgelegt.
Die zuständige  Kommission  ist ermächtigt,  die Entgelte  für Energie,  Leistung  und

Netznutzung  sowie  Gebühren  anzupassen.

Art.  16 Beitrag  an die  Infrastruktur

I Für  den  Anschluss  an die  Gasversorgung  und  die  Mitbenutzung  der  bestehenden
GasversorgungsanIage  wird  einmalig  ein Beitrag  an die  Infrastruktur  erhoben.  Der

Beitrag  wird  für  alle  Kunden  nach  einheitlichen  Kriterien  festgelegt.

2 Bei einer  Erhöhung  der relevanten  Bemessungsgrösse  der Beiträge ist eine

Nachzahlung  der Beiträge  geschuldet.  Bei einer  Verringerung  der relevanten
Bemessungsgrösse  wird  kein  Beitrag  zurückerstattet.

3 BeimWiederaufbaueinesGebäudesinfolgeBrandoderAbbruchwerdendiefrüher

bezahlten,  einmaligen  Beiträge  angerechnet.  Wer  die  Anrechnung  beansprucht,  ist

beweispflichtig.

Art.  17 Bezug  und  Bereithalten  von  Energie

Die Entgelte  für  den Bezug  und das  Bereithalten  von  Energie  setzt  sich aus  dem

Energie-  und  dem  Leistungspreis  und  einer  Grundgebühr  zusammen.

Aft.  18 Sonderleistungen

Sonderleistungen  wie  lnstaIlationskontroIIe,  technische  Beratung,  ausserordentliche
Zählerablesung,  Wiederplombieren  von  Umgehungen  usw.  sind  abzugelten.

Rechnungsstellung  und  Inkasso

Art.  19 Rechnungsstellung

a)  Beitrag  an  Infrastruktur
Vor  Baubeginn  kann  die Gasversorgung  eine  Akontozahlung  von  80 % des

voraussichtlichen  Beitrags  in Rechnung  stellen.  Der  definitive  Beitrag  wird  bei
der  Installation  des  definitiven  Zählers  in  Rechnung  gestellt.  Die

Rechnungsstellung  erfolgt  zu Lasten  der  Grundeigentümer,  vertreten  durch

den  Besteller.

b)  Entgelte  für  Bezug  und  Bereithalten  (Energie,  Leistung  und  Netznutzung  und

Grundgebühr)

Die Entgelte  für  Bezug  und Bereithalten  von  Energie  werden  in den  von  der

Gasversorgung  festgelegten  Abrechnungsperioden  in Rechnung  gestellt.  Die

Gasversorgung  ist  berechtigt,  Teilbeträge  für  die  voraussichtliche

Gaslieferung  in Rechnung  zu stellen.

Art.  20 Gebührenpflichtige  Schuldner

I Die  einmaligen  Beiträge  schuldet,  wer  zum  Zeitpunkt  der  Fälligkeit

Grundeigentümer  oder  Baurechtsberechtigter  der  angeschlossenen  Liegenschaft

war.

2 Die  Entgelte  für  den  Bezug  schuldet  der  Kunde.
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Art.  21 Verjährung

Forderungen  für  wiederkehrende  Leistungen  der  Gasversorgung  verjähren  nach  fünf

Jahren,  Forderungen  für  einmalige  Leistungen  nach  zehn  Jahren.

Straf-  und  Schlussbestimmungen

Art.  22 Zuwiderhandlungen

'  Zuwiderhandlungen  gegen  die Verordnung  über  den Betrieb  der  Gasversorgung

sowie  gegen  die darauf  gestützten  Verfügungen  werden  gemäss  geltendem  Recht

verfolgt.

2 Vorbehalten  bleibt  die  Anwendung  der  kantonalen  oder  eidgenössischen

Strafbestimmungen.

Art.  23  Einsprache

Gegen  Beschlüsse  und Verfügungen  der  zuständigen  Kommission  kann innert  30

Tagen  schriftlich  Einsprache  beim  Gemeinderat  erhoben  werden.

At-t.  24 Bisherige  Erlasse

Mit Inkrafttreten  dieser  Verordnung  bleiben  die bisherigen  Allgemeinen  Anschluss-

und Lieferbedingungen  vom  31. Oktober  2007  sowie  das Reglement  über  die Abgabe

von  Gas  (Gastarif)  vom  1. Oktober  2ü21 gültig.

Art.  25 Inkrafttreten

Die Verordnung  tritt  per  1. August  2016in  Kraft.

Die  vorstehenden  Änderungen  der  Verordnung  über  den  Betrieb  der  Gasversorgung

der  Politischen  Gemeinde  Thalwil  treten,  nach  ihrer  Annahme  durch  die

Stimmberechtigten  an der  GemeindeversammIung,  per  4. Juni  2026  in Kraft.

POLITISCHE  GEMEINDE  THALWIL

Ge  m eind  e präside  nt

Hansruedi  Kölliker

') Änderungen  gemäss  Gemeindeversammlung  vom  4. März  2026,  in Kraft  per  1. Juni  2026
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